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Vorwort 

In diesem Merkblatt werden die Grundlagen für die Eintragung von Installationsunternehmen 

(IU) in die Installateurverzeichnisse der Strom- und Gasnetzbetreiber (NB) und Wasserver-

sorgungsunternehmen (WVU) beschrieben.  

 

Die Verfahrensweise der Registrierung von Installationsbetrieben für die Errichtung von 

Starkstromanlagen größer 1000 Volt ist nicht Bestandteil dieses Merkblattes. Hierfür gelten 

die Bedingungen des jeweiligen Netzbetreibers. 

 

Zweck dieses Merkblattes ist, eine möglichst gleichartige Verfahrensweise für die Eintragung 

von Installationsunternehmen im Bereich der BDEW-Landesgruppen Norddeutschland 

(Schleswig-Holstein/ Hansestadt Hamburg/Mecklenburg-Vorpommern, Niedersach-

sen/Bremen) und der Landesgruppe Berlin/ Brandenburg. 
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1. Eintragung 

Gemäß der Verordnungen über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung von Tarifkunden 

(AVB) § 12 Abs. 2 Wasser sowie die Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den 

Netzanschluss und dessen Nutzung für die Elektrizitätsversorgung (Niederspannungsan-

schlussverordnung NAV) § 13 Abs. 2 und für die Gasversorgung in Niederdruck (Nieder-

druckanschlussverordnung NDAV) § 13 Abs. 2, dürfen Arbeiten außer durch den NB und das 

WVU nur durch ein in ein Installateurverzeichnis eines NB/WVU eingetragenes Installations-

unternehmen (IU) durchgeführt werden; im Interesse des Anschlussnehmers darf der NB und 

das WVU eine Eintragung in das Installateurverzeichnis nur von dem Nachweis einer ausrei-

chenden fachlichen Qualifikation für die Durchführung der jeweiligen Arbeiten abhängig ma-

chen. Jeder/es NB/WVU ist zur Führung eines Installateurverzeichnisses verpflichtet.  

Die Grundlagen der Eintragungen sind für die jeweiligen Sparten: 

 

Gas Wasser Strom 

 

„Richtlinien für den Abschluss 

von Verträgen mit Installations-

unternehmen zur Herstellung, 

Veränderung, Instandsetzung 

und Wartung von Gas- und 

Wasserinstallationen vom 3. 

Februar 1958 in der Fassung 

vom 1. März 2007.“ 

 

 

Herausgegeben vom Bundes-

verband der deutschen Gas- 

und Wasserwirtschaft e.V. 

(BGW) nach Abstimmung mit 

dem Bundesverband Heizung 

Klima Sanitär e.V. (BHKS) und 

Zentralverband Sanitär Heizung 

Klima (ZVSHK). 

 

„Richtlinien für den Abschluss 

von Verträgen mit Installations-

unternehmen zur Herstellung, 

Veränderung, Instandsetzung 

und Wartung von Gas- und 

Wasserinstallationen vom 3. 

Februar 1958 in der Fassung 

vom 1. März 2007.“ 

 

 

Herausgegeben vom Bundes-

verband der deutschen Gas- 

und Wasserwirtschaft e.V. 

(BGW) nach Abstimmung mit 

dem Bundesverband Heizung 

Klima Sanitär e.V. (BHKS) und 

Zentralverband Sanitär Heizung 

Klima (ZVSHK). 

 

„Grundsätzen für die Zusam-

menarbeit von Elektrizitätsver-

sorgungsunternehmen und E-

lektro-Installateuren bei der 

Ausführung und Unterhaltung 

von elektrischen Anlagen im 

Anschluss an das Niederspan-

nungsnetz der EVU vom 24. 

Oktober 1966.“ 

 

Herausgegeben von Elektrover-

sorgungsunternehmen und 

Zentralverband des Elektro-

handwerks. 
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2. Installateurverzeichnis 

 

Die Eintragung in das Installateurverzeichnis erfolgt grundsätzlich von dem NB und WVU, in 

dessen Netzgebiet sich die gewerbliche Niederlassung des einzutragenden Installationsbe-

triebes befindet. Anmeldeformulare sind bei diesem zu erhalten. 

 

Eingetragen werden im Sinne der Handwerksordnung und des Energiewirtschaftsgesetzes 

(EnWG) Haupt-, Neben- und Hilfsbetriebe. Unternehmen, die Installationen ausschließlich in 

betriebseigenen Anlagen durchführen, werden als interne Hilfsbetriebe bzw. Betriebselektri-

ker/Werksinstallateure eingetragen und sind nicht berechtigt, in Anlagen Dritter zu arbeiten. 

Diese Eintragungsform berührt die zuvor erwähnten Grundsätze nicht. 

 

3. Voraussetzungen für die Eintragung  

3.1 Haupt- und Nebenbetriebe 

Fachkraftbefähigung, siehe Matrix (vgl. Punkt 8.1 und 8.2) Voraussetzungen für die 

Eintragung in das entsprechende Installateurverzeichnis Strom/Gas/Wasser  

• Anstellungsvertrag für die verantwortliche Fachkraft (nicht erforderlich, wenn der Fir-

meninhaber selbst die Fachkraft ist). 

• Handwerksrolleneintragung/IHK- Eintragung 

• Kopie des Handelsregisterauszuges (für Kapitalgesellschaften als Nebenbetrieb) 

• Anzeige des Gewerbes bei der zuständigen Behörde (Gewerbeanmeldung) 

• Ordnungsgemäß eingerichtete Werkstatt einschließlich Werkstattausrüstung gemäß 

den jeweils geltenden Richtlinien und Grundsätzen. 

 

3.2 Hilfsbetriebe, Betriebselektriker/Werksinstallateure und War-

tungsunternehmen nach DVGW Arbeitsblatt G 676  

Fachkraftbefähigung, siehe Matrix (vgl. Punkt 8.1 und 8.2) Voraussetzungen für die 

Eintragung in das entsprechende Installateurverzeichnis Strom/Gas/Wasser. 

• Anstellungsvertrag für die verantwortliche Fachkraft nicht erforderlich, wenn der Fir-

meninhaber selbst die Fachkraft ist. 
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• Wartungsunternehmen nach DVGW Arbeitsblatt G 676 mit Fachzertifizierung, werden 

nicht in das Installateurverzeichnis des NB eingetragen, sondern über ein gesondertes 

Eintragungsverzeichnis geführt.  

• Ordnungsgemäß eingerichtete Werkstatt einschließlich Werkstattausrüstung gemäß 

den jeweils geltenden Richtlinien und Grundsätzen. 

 

3.3 Werkstattausrüstung 

Im Gas- und Wasserbereich ist in den Richtlinien für den Abschluss von Verträgen mit Instal-

lationsunternehmen zur Herstellung, Veränderung, Instandsetzung und Wartung von Gas- 

und Wasserinstallationen unter dem Punkt  4.3 beschrieben, dass eine ordnungsgemäß ein-

gerichtete Werkstatt und ausreichende Werk- und Hilfswerkzeuge sowie Mess- und Prüfgerä-

te zu besitzen, mit denen alle Installationsarbeiten einwandfrei und nach den Regeln fach-

handwerklichen Könnens ausgeführt werden können beschrieben (vgl. Punkt 9). 

Die Mindestanforderung für die Werkstattausrüstung des Betriebes im Strombereich ent-

spricht den Anforderungen nach Ziffer 2. der vorgenannten. “Grundsätze für die Zusammen-

arbeit“ und der jeweils gültigen Richtlinie zur Werkstattausrüstung von Betrieben des Elektro-

techniker-Handwerks der VDEW-Landesgruppen.  

 

Eine Prüfung der Werkstattausrüstung kann durch Beauftragte des Bezirksinstallateuraus-

schusses durchgeführt werden.  

 

3.4 Qualifikation der verantwortlichen Fachkraft 

Sofern die Eintragung in die Handwerksrolle vorliegt, ist damit eine der Voraussetzungen für 

die Eintragung in das Installateurverzeichnis erfüllt. Bei der Eintragung in die Handwerksrolle 

prüft die Handwerkskammer die handwerksrechtlichen Voraussetzungen. Die Prüfung des 

Vorliegens der fachlichen Qualifikation zur Eintragung in das Installateurverzeichnis obliegt 

ausschließlich dem NB/WVU. 

 

Die Landesinstallateurausschüsse der Sparten Strom, Gas, Wasser haben nach Abstimmung 

mit den Bundes- und Zentralverbänden die Eintragungsbedingungen hinsichtlich der Qualifi-

kation der verantwortlichen Fachkraft wie nachfolgend einvernehmlich festgelegt (vgl. Punkte 

8.1 und 8.2) 
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Sonderfälle sind wie folgt geregelt 

Gas Wasser Strom 

 

„Verfahren der Landesinstal-

lateurausschüsse Schleswig-

Holstein, Hamburg, Bremen, 

Niedersachsen, Mecklen-

burg-Vorpommern zum 

Nachweis der fachlichen 

Qualifikation für die Eintra-

gung in das Installateurver-

zeichnis des Netzbetreibers 

gemäß NDAV § 13“.  

 

„Verfahren der Landesinstal-

lateurausschüsse Schleswig-

Holstein, Hamburg, Bremen, 

Niedersachsen, Mecklen-

burg-Vorpommern zum 

Nachweis der fachlichen 

Qualifikation für die Eintra-

gung in das Installateurver-

zeichnis des Wasserversor-

gungsunternehmens gemäß 

AVBWasserV § 12 Abs. 2“. 

 

„Verfahrensordnung Sach-

kundenachweis für den An-

schluss elektrischer Anla-

gen an das Niederspan-

nungsnetz“ in den jeweili-

gen Bundesländern. 

 

 

 

4. Installateurausweis 

Alle im Verzeichnis eingetragenen Installationsfirmen erhalten zum Nachweis der Eintragung 

einen Ausweis mit Eintragungsnummer sowie Nennung der Firma und verantwortlichen 

Fachkraft für die jeweilige(n) Sparte(n). 

 

5. Mitteilungspflichten 

Folgende Änderungen sind dem zuständigen NB/WVU unverzüglich schriftlich mitzuteilen: 

6. Löschung in der Handwerksrolle 

7. Erlöschen des Gewerbebetriebes  

8. Wechsel der verantwortlichen Fachkraft 

9. Änderung der Firmenbezeichnung (Rechtsform, Name) 

10. Inhaberwechsel 

11. Änderung der Anschrift 

12. Änderung der Telefon- bzw. Faxnummer, E-Mail-Adresse 
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6. Ausnahmegenehmigungen 

Installationsunternehmen aus anderen EU-Ländern haben eine EU-Bescheinigung zur grenz-

überschreitenden Tätigkeit bei der Handwerkskammer vorzulegen, in deren Zuständigkeits-

gebiet sie arbeiten möchten. Nach erfolgter Eintragung in die Handwerksrolle und der Über-

prüfung der fachlichen Qualifikation durch den NB und das WVU wird daraufhin von dem 

NB/WVU eine zeitlich befristete Eintragung vorgenommen.  

 

Die NB/WVU statten den Installateur mit den jeweils gültigen Informationen aus. 
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7. Antrag zur Eintragung/Verträge 
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Landesgruppen Norddeutschland 
und Berlin/Brandenburg 
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8.1  Matrix zur fachlichen Voraussetzung für die Eintragung in das 

Installateurverzeichnis Gas/Wasser  
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8.2 Matrix zur fachlichen Voraussetzung für die Eintragung in das 

         Elektro-Installateurverzeichnis 
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9.  Vorlage Werkstattabnahme für Gas-Netzbetreiber und  

Wasserversorgungsunternehmen 

 

Ausrüstung  

Werkstatt/Werkstattwagen 
 

 

Hiermit wird bestätigt, dass eine ordnungsgemäß ausgestattete  

Werkstatt bzw. ein ordnungsgemäß ausgestatteter Werkstattwagen  

für die Herstellung, Veränderung, Instandsetzung und Wartung von 

Gas- und Wasseranlagen vorhanden ist. Weiterhin wird bestätigt, 

dass alle erforderlichen Vorschriften hinsichtlich der anerkannten  

Regeln der Technik, Gesetze und Verordnungen vorhanden sind. 

 

 

 

 

      

Ort, Datum 

 

 

 

.             

 Unterschrift Firma                   Unterschrift verantwortlicher Fachmann 
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10.  Legende 

 

AVB WasserV  Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Wasserversorgung 

BGW Bundesverband der deutschen Gas- und Wasserwirtschaft 

BHKS  Bundesverband Heizung Klima Sanitär 

IU Installationsunternehmen 

NAV  Niederspannungsanschlussverordnung 

NB  Netzbetreiber 

NDAV  Niederdruckanschlussverordnung 

VDEW Verband der Elektrizitätswirtschaft 

WVU Wasserversorgungsunternehmen 

ZVSHK  Zentralverband Sanitär Heizung Klima 

 

 


